
 

Markt Schierling 

 

 

 

BEKANNTMACHUNG 

über die Auflegung 
der Vorschlagsliste für Schöffen 

 
 
 

 Die Vorschlagsliste des Marktes Schierling zur Auswahl der Schöffen für die Geschäftsjahre  

 2019 bis 2023 liegt in der Zeit  

 
vom 12. April 2018 bis 19. April 2018 

im Rathaus, Zimmer 2, 
 

 während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zu jedermanns Einsicht auf. 

 

 Einsprüche gegen die Vorschlagsliste können bis zum 26. April 2018 schriftlich oder persön-

lich zu Protokoll beim Markt Schierling, Zimmer 2, erhoben werden.  

 

 Einspruch kann mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste Personen aufgenom-

men wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG bzw. nach Abschnitt II Nrn. 2 bis 5 der Schöffenbe-

kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und 

des Inneren vom 7. November 2012 (JMBl. S. 127), zuletzt geändert am 25. Oktober 2017 

(Az. E8-3221-II-418/91 und IB2-0143-1-4), nicht aufgenommen werden durften oder sollten. 

 

 
Schierling, 12. April 2018 
MARKT SCHIERLING 

 
 

Kiendl 
Erster Bürgermeister 

 
 
 

Ausgehängt am:  12. April 2018 
Abgenommen am: 


